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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2008, ist Anfang Februar erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2022

6. Änderung 
der Satzung der Kommunalen 

 Zusatzversorgungskasse
Westfalen – Lippe

Vom 20. November 2007

§ 1
Änderung der ZKW – Satzung

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen – Lippe ’zkw’ vom 9. Juli 2002 (GV. NRW. 
2003 S. 468), zuletzt geändert durch die 5. Satzungsän-
derung vom 8. Juni 2006 (GV. NRW. S. 459), wird wie 
folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach der Angabe zu § 22 wird folgende neue An-
gabe eingefügt: 

   „§ 22 a Sondervorschriften für Mitglieder eines 
Parlaments“.

 b)  Die Angaben zum sechsten Teil erhalten folgende 
Fassung: 

  „Sechster Teil 
  Schlussvorschriften

  § 78 Übergangsregelungen

  § 79 Inkrafttreten“.

 2.  In § 14 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 an-
gefügt: 

  „Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn das Mitglied mit der Erfüllung von Zahlungs-
verpflichtungen nach § 61 mit mehr als drei Mona-
ten in Verzug ist.“

 3.  § 18 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird durch folgende Sätze er-
setzt: 

   „1Der Versicherungspflicht unterliegen – vorbe-
haltlich des § 19 – vom Beginn des Beschäfti-
gungsverhältnisses an Beschäftigte, wenn sie 

  a)  das 17. Lebensjahr vollendet haben und

  b)  die Wartezeit (§ 32) erfüllen können.

   2Die Wartezeit muss bis zum Ablauf des Monats, 
in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festge-
legte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien 
Regelaltersrente vollendet, erfüllt werden kön-
nen; frühere Versicherungszeiten, die auf die 
Wartezeit angerechnet werden, sind zu berück-
sichtigen.“

 b)  In Absatz 1 werden die bisherigen Sätze 2 und 3 
zu Sätzen 3 und 4.

 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

   „(4) 1Der Anspruch der/des Beschäftigten nach 
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz in Verbindung 
mit § 1 a Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung der 
Versicherung mit eigenen Beiträgen in entgelt-
losen Zeiten während eines bestehenden Beschäf-
tigungsverhältnisses ist für die Pflichtversiche-
rung ausgeschlossen. 2Es kann jedoch auch in 
diesen entgeltlosen Zeiten eine freiwillige Versi-
cherung abgeschlossen werden.“

 4.  § 19 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Buchstabe e wird die Zahl „236“ durch die 
Zahl „235“ ersetzt.

 b)  Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

   „eine Übergangszahlung nach § 46 Nr. 4 TVöD 
BT-V (VKA) beziehungsweise eine Übergangsver-
sorgung nach den tarifvertraglichen Vorgänger-
regelungen erhalten,“.

 5.  In § 21 Abs. 2 wird die Zahl „67“ durch die Zahl 
„69“ ersetzt.

 6.  § 22 erhält folgende Fassung:

  „Auszubildende im Sinne der Satzung sind Auszu-
bildende und Schülerinnen/Schüler, die unter den 
Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 
Dienstes (TVAöD) vom 13. September 2005 in der je-
weils geltenden Fassung fallen oder die unter diesen 
Tarifvertrag fielen, wenn das Mitglied diesen Tarif-
vertrag anwenden würde.“

 7.  Nach § 22 wird folgender § 22 a eingefügt

 „§ 22 a 
 Sondervorschriften für Mitglieder eines Parlaments

  (1) 1Für Pflichtversicherte, die nach § 23 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder 
des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz) in 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer 
berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne 
des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI nachversichert worden 
sind, können für die Kalendermonate ihrer Mitglied-
schaft im Deutschen Bundestag, für die bei beste-
hender Pflichtversicherung Beiträge, Umlagen und 
Sanierungsgelder nicht entrichtet worden sind, Bei-
träge, Umlagen und Sanierungsgelder nachentrich-
tet werden. 2Für die Ermittlung der Versorgungs-
punkte sind jeweils die für die nachversicherten Ka-
lenderjahre maßgebenden Altersfaktoren zugrunde 
zu legen.

  (2) 1Die nachzuentrichtenden Beträge können nur 
für alle in Absatz 1 genannten Monate in einer Sum-
me eingezahlt werden. 2Die Nachentrichtung ist aus-
geschlossen, wenn der Versicherungsfall eingetreten 
ist. Bemessungsgrundlage für die nachzuentrichten-
den Beträge ist der monatliche Durchschnitt des 
Entgelts, das im Kalenderjahr vor dem Beginn der 
Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag nach § 62 
Abs. 2 zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre, 
 dynamisiert entsprechend der allgemeinen Einkom-
menserhöhung im öffentlichen Dienst. 3Die nach-
zuentrichtenden Beträge sind für jedes Kalender-
jahr, das auf das Kalenderjahr folgt, für das die Be-
träge zu entrichten sind, mit jährlich 3,25 v. H. zu 
verzinsen.

  (3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten für ehemalige Mit-
glieder des Europäischen Parlaments sowie für ehe-
malige Mitglieder des Parlaments eines Landes, de-
ren Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis 
in vollem Umfang geruht haben, entsprechend, wenn 
das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mit-
glieder dieses Parlaments eine Nachversicherung im 
Sinne des § 23 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes vor-
sieht. 2Mitglieder des Parlaments eines Landes, de-
ren Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis 
nicht in vollem Umfang ruhen, sind bei Anwendung 
der Satzung so zu behandeln, als ob ihre Rechte und 
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in vollem Um-
fang ruhten.“

 8.  § 23 wird wie folgt geändert: 

 Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 

  „(2) 1Die Kasse ist berechtigt, für die freiwillige 
Versicherung folgende Daten aus der Pflichtversi-
cherung zu erheben: Namen, Vornamen, Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Höhe des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts, Versicherungsnummer 
der Pflichtversicherung, Berufskennziffer sowie Na-
me, Mitgliedsnummer und Adresse des Mitglieds. 
2Die Kasse kann diese Daten zur Information der/
des Versicherten über die Leistungen der freiwilli-
gen Versicherung sowie für die Erstellung unver-
bindlicher individueller Angebote zur freiwilligen 
Versicherung verarbeiten und nutzen. 3Widerspricht 
die/der Versicherte schriftlich gegenüber der Kasse 
insoweit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung, 
dürfen diese personenbezogenen Daten nicht weiter 
für die freiwillige Versicherung erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden.“

 9.  In § 35 Abs. 1 wird das Wort „Bundeserziehungs-
geldgesetz“ durch die Wörter „Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes“ ersetzt.
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10.  § 36 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt: 

   „5Als Kinder im Sinne des Satzes 4 gelten nur die 
Kinder, die nach § 32 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 EStG berücksichtigungsfähig sind.“

 b)  Der bisherige Satz 5 wird zu Satz 6.

11.  § 38 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 3 Satz 4 wird Absatz 4.

 b)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

12.  § 39 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

  „Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der ge-
setzlichen Rentenversicherung über das Zusammen-
treffen von Rente und Einkommen entsprechend mit 
folgenden Maßgaben: 

 a)  Eventuelle Freibeträge sowie das Einkommen, 
das auf die Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung angerechnet wird, bleiben unberück-
sichtigt.

 b)  Der/Dem Hinterbliebenen werden mindestens 
35 v. H. der ihr/ihm nach § 36 zustehenden Be-
triebsrente gezahlt.“

13.  In § 42 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl „67“ durch „69“ 
ersetzt.

14.  § 62 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  Satz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

   „Bestandteile des Arbeitsentgelts, die auf einer 
Verweisung auf beamtenrechtliche Vorschriften 
beruhen, soweit die beamtenrechtlichen Bezüge 
nicht ruhegehaltfähig sind, sowie Bestandteile 
des Arbeitsentgelts, die durch Tarifvertrag auf 
Bundes-, Landes- oder landesbezirklicher Ebene 
ausdrücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig 
bezeichnet sind sowie über- und außertarifliche 
Bestandteile des Arbeitsentgelts, soweit sie durch 
Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung oder 
Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht zusatzver-
sorgungspflichtig bezeichnet sind,“.

 b)  In Satz 2 Buchstabe f wird das Wort „Jubiläums-
zuwendung“ durch das Wort „Jubiläumsgelder“ 
ersetzt.

 c)  In Satz 3 wird jeweils das Wort „Zuwendung“ 
durch das Wort „Jahressonderzahlung“ ersetzt.

 d)  Die Sätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

   „4Als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt gilt 
für Kalendermonate, in denen Beschäftigte für 
mindestens einen Tag Anspruch auf Kranken-
geldzuschuss haben – auch wenn dieser wegen 
der Höhe der Barleistungen des Sozialversiche-
rungsträgers nicht gezahlt wird –, das fiktive 
Entgelt nach § 21 TVöD bzw. entsprechenden ta-
rifvertraglichen Regelungen , das für die Tage, 
für die tatsächlich Anspruch auf Entgelt, Ent-
geltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss be-
stand, im Falle eines entsprechenden Entgeltfort-
zahlungsanspruchs gezahlt worden wäre. 5In die-
sen Kalendermonaten geleistete einmalige Zah-
lungen sind neben dem fiktiven Entgelt nach § 21 
TVöD bzw. entsprechenden tarifvertraglichen 
Regelungen nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.“

15.  § 69 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

   „2Ab dem 1. Januar 2002 gilt – abgesehen von den 
in dieser Vorschrift ausdrücklich genannten Fäl-
len – das bis zum 31. Dezember 2001 geltende 
Zusatzversorgungsrecht nicht mehr.“

 b)  Absatz 3 Buchstabe a Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

   „1Neuberechnungen werden nur unter den Vor-
aussetzungen des § 38 durchgeführt; zusätzliche 
Versorgungspunkte nach Satz 2 sind dabei zu be-
rücksichtigen.“

 c)  In Absatz 4 werden vor dem Wort „fort“ die An-
gaben „für das Jahr 2001“ eingefügt.

 d)  Nach Absatz 4 Satz 1 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

   „2Neuberechnungen werden nur unter den Vor-
aussetzungen des § 38 durchgeführt; zusätzliche 
Versorgungspunkte nach Absatz 3 Buchstabe a 
Satz 2 sind dabei zu berücksichtigen.“

16.  § 76 erhält folgende Fassung:

 § 76

  „1Für Beschäftigte, für die für Dezember 2001 schon 
und für Januar 2002 noch eine zusätzliche Umlage 
nach § 62 Abs. 4 der Satzung in der am 31.12.2001 
maßgebenden Fassung gezahlt wurde, ist in diesem 
Arbeitsverhältnis zusätzlich eine Umlage/Pflichtbei-
trag in Höhe von neun v. H. des übersteigenden Be-
trags vom Mitglied zu zahlen, soweit das monatliche 
zusatzversorgungspflichtige Entgelt den Grenzbe-
trag nach Satz 3 übersteigt. 2Die sich aus dem über-
steigenden zusatzversorgungspflichtigen Entgelt er-
gebenden Versorgungspunkte sind zu verdreifachen. 
3Grenzbetrag ist das 1,133-fache des Betrags der 
Entgeltgruppe 15 Stufe 6 TVöD/ VKA Tarifgebiet 
West bzw. Tarifgebiet Ost – jährlich einmal ein-
schließlich der Jahressonderzahlung, wenn die/der 
Beschäftigte eine zusatzversorgungspflichtige Jah-
ressonderzahlung erhält.“

17.  Die Überschrift des Sechsten Teils erhält folgende 
Fassung: 

 „Sechster Teil 
 Schlussvorschriften“.

18.  § 78 erhält folgende Fassung:

 „§ 78 
 Übergangsregelungen

  Ist die/der Versicherte oder die/der Betriebsrenten-
berechtigte vor dem 1. Juli 2007 verstorben, findet 
§ 36 Abs. 1 Satz 5 keine Anwendung; dies gilt nicht 
für Neuzusagen, die nach dem 31. Dezember 2006 
erteilt wurden.“

19.  Der bisherige § 78 wird § 79.

 § 2 
 Inkrafttreten

  1Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung zum 
1. Januar 2007 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tre-
ten in Kraft § 1 Nr. 7, Nr. 11 und Nr. 15 am 1. Januar 
2002 und § 1 Nr. 6 sowie Nr. 16 am 1. Juli 2007 und 
§ 1 Nr. 4 Buchstabe a, Nr. 5 und Nr. 13 am 1. Januar 
2008.

Münster, den 20. November 2007

H o f f s t ä d t 

Vorsitzender des Kassenausschusses

R a s c h d o r f

Schriftführerin

– GV. NRW. 2008 S. 148
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Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung

zur amtlichen Kontrollassistentin und zum 
 amtlichen Kontrollassistenten

(APVOKontrAss NRW)
Vom 29. Januar 2008

Auf Grund des § 2 Abs. 6 des Gesetzes über den Vollzug 
des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenstän-
derechts (LFBRVG-NRW) vom 19. März 1985 (GV. NRW. 
S. 259), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur 
Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662), wird verordnet:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Ausbildungsgrundsätze

§  1 Ziel der Ausbildung

§  2 Einstellungsvoraussetzungen

§  3 Lehrgang

§  4 Ausbildungsbehörden, Ausbildungsstellen

§  5 Ausbildungsleiter, Ausbilder

§  6 Unterbrechung, Verlängerung

§  7 Leistungsnachweise

§  8 Bewertung der Leistungen

Abschnitt 2 
Praktische Unterweisungen

§  9 Unterweisungsinhalte

§ 10 Befähigungsbericht

Abschnitt 3 
Theoretischer Unterricht

§ 11 Unterrichtsinhalte

§ 12 Aufsichtsarbeiten

Abschnitt 4 
Abschlussprüfung

§ 13 Allgemeines

§ 14 Prüfungsausschuss

§ 15 Antrag auf Zulassung zur Prüfung

§ 11 Entscheidung über die Zulassung

§ 17 Gliederung der Prüfung

§ 18 Ausschluss der Öffentlichkeit

§ 19 Leitung und Aufsicht

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme

§ 21 Nicht bestandene Prüfung, Wiederholungsprüfung

Abschnitt 5
Ausbildungsergebnis

§ 22 Ermittlung des Ausbildungsergebnisses

§ 23  Feststellung und Bekanntgabe des Ausbildungser-
gebnisses

§ 24 Ausbildungszeugnis, Befähigungsnachweis

§ 25 Ausbildungs- und Prüfungsakten

Abschnitt 6 
Schlussbestimmungen

§ 26 Inkrafttreten, Befristung

Abschnitt 1 
Ausbildungsgrundsätze

§ 1 
Ziel der Ausbildung

Die Ausbildung soll den Auszubildenden die erforder-
lichen Fachkenntnisse sowie die praktischen Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Methoden vermitteln, die sie zur 
Erfüllung der Aufgaben in der amtlichen Lebensmittelü-
berwachung befähigen, insbesondere die in § 2 Abs. 5 
des Gesetzes über den Vollzug des Lebensmittel-, Futter-
mittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW) 
aufgeführten Tätigkeiten durchzuführen.

§ 2 
Einstellungsvoraussetzungen

Für die Ausbildung zur amtlichen Kontrollassistentin 
oder zum amtlichen Kontrollassistenten kann eingestellt 
werden, wer einen Hauptschulabschluss oder einen 
gleichwertigen Bildungsabschluss besitzt und das 18. 
Lebensjahr vollendet hat.

§ 3 
Lehrgang

(1) Die Ausbildung dauert mindestens sechs Monate und 
gliedert sich in eine praktische Unterweisung von 18 
Wochen und einen tätigkeitsbezogenen theoretischen 
Unterricht von acht Wochen. Sie schließt mit einer Prü-
fung ab.

(2) Inhalte und Umfang der Ausbildung richten sich 
nach dem Ausbildungsrahmenplan (Anlage zu dieser 
Verordnung). Dabei sind die für die einzelnen Ausbil-
dungsabschnitte genannten Zeiten zu berücksichtigen.

§ 4 
Ausbildungsbehörden, Ausbildungsstellen

(1) Einstellungs- und Ausbildungsbehörden sind das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (Landesamt) sowie die Kreise und kreisfreien 
Städte. Sie weisen den Ausbildungsstellen die Auszubil-
denden gemäß dem nach § 5 Abs. 2 zu erstellenden Aus-
bildungsplan zu.

(2) Ausbildungsstellen sind:

1.  die für die amtliche Lebensmittelüberwachung zu-
ständigen Behörden (Kreisordnungsbehörden),

2.   Untersuchungseinrichtungen, die Aufgaben im Rah-
men der amtlichen Lebensmittelüberwachung wahr-
nehmen,

3.   eine geeignete vom für Verbraucherschutz zuständi-
gen Ministerium (Ministerium) beauftragte Einrich-
tung (beauftragte Einrichtung).

§ 5 
Ausbildungsleiter, Ausbilder

(1) Die Ausbildungsbehörde benennt einen fachlich be-
fähigten Beschäftigten zum Ausbildungsleiter.

(2) Der Ausbildungsleiter erstellt den Ausbildungsplan 
im Einvernehmen mit den Ausbildungsstellen. Er ist ver-
antwortlich für die Ausbildungsvoraussetzungen und 
überwacht die Ausbildung.

(3) Die Ausbildungsstellen benennen jeweils einen Aus-
bilder und teilen diese Person dem Ausbildungsleiter 
mit.

(4) Der Ausbilder hat die Ausbildung durchzuführen, 
überzeugt sich regelmäßig vom Ausbildungsfortschritt 
und weist auf Mängel hin.

§ 6 
Unterbrechung, Verlängerung

(1) Krankheitszeiten und Urlaub werden auf die Lehr-
gangszeit ange rechnet, soweit sie insgesamt zwei Wo-
chen nicht überschreiten.

Anlage
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(2) Die Ausbildungsbehörde kann die Dauer des Lehr-
gangs auf Vorschlag des Ausbildungsleiters um bis zu 
drei Monaten verlängern, wenn aus nicht von dem Aus-
zubildenden zu vertretenden Gründen die praktische 
Unterweisung um mehr als vier Wochen oder der theore-
tische Unterricht um mehr als zwei Wochen unterbro-
chen wurde. Dies gilt auch, wenn die Leistungen in der 
theoretischen oder praktischen Ausbildung schlechter 
als „ausreichend“ beurteilt worden sind.

§ 7 
Leistungsnachweise

(1) Während des Lehrgangs sind folgende Leistungs-
nachweise zu erbringen:

1.   in der praktischen Unterweisung ein Befähigungsbe-
richt (§ 10),

2.   im theoretischen Unterricht Aufsichtsarbeiten (§ 12).

 (2) Schwerbehinderten Auszubildenden oder Schwerbe-
hinderten im Sinne des IX. Buches des Sozialgesetz-
buches gleichgestellte sind zur Erbringung von Leis-
tungsnachweisen und für die Teilnahme an Prüfungen 
ihrer Behinderung angemessene Erleichterungen zu ge-
währen. Die Erleichterungen dürfen nicht dazu führen, 
dass die Anforderungen herabgesetzt werden. Art und 
Umfang der Erleichterungen sind rechtzeitig mit den be-
hinderten Auszubildenden zu erörtern.

§ 8 
Bewertung der Leistungen

(1) Die erbrachten Leistungsnachweise und Prüfungs-
leistungen sind mit folgenden Punktzahlen und den sich 
daraus ergebenden Noten zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung:
sehr gut = 100 bis 87,5 Punkte;

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung: 
gut = unter 87,5 bis 75 Punkte;

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung: 
befriedigend = unter 75 bis 62,5 Punkte;

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 
den Anforderungen noch entspricht: 
ausreichend = unter 62,5 bis 50 Punkte;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind: 
mangelhaft = unter 50 bis 25 Punkte;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst die Grundkenntnisse lückenhaft sind: 
ungenügend = unter 25 bis 0 Punkte.

(2) Ergeben sich bei der Ermittlung der Durchschnitts-
werte Dezimalstellen, sind diese ab 0,5 aufzurunden, 
darunter abzurunden.

Abschnitt 2 
Praktische Unterweisungen

§ 9 
Unterweisungsinhalte

(1) Die praktischen Unterweisungen richten sich nach 
dem Ausbildungsrahmenplan gemäß der Anlage zu die-
ser Verordnung.

(2) Der Ausbildungsleiter legt im Einvernehmen mit den 
Ausbildungsstellen gemäß § 4 Abs. 2 die Reihenfolge der 
Lehrgangsabschnitte für die Auszubildenden im Voraus 
fest. Aus Gründen einer sachgerechten Ausbildung kann 
davon abgewichen werden.

(3) Die Auszubildenden sind in typische Arbeitsvor-
gänge einzuführen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, 
 Vorgänge möglichst selbstständig zu bearbeiten. Die 
Auszubildenden sollen auch an Dienstbesprechungen 
teilnehmen.

§ 10 
Befähigungsbericht

(1) Unmittelbar vor Beendigung der praktischen Ausbil-
dung bei der Kreisordnungsbehörde hat der Ausbilder 
einen Befähigungsbericht über die Auszubildenden zu 
erstellen, diesen dem Auszubildenden bekannt zu geben 
und mit ihm zu besprechen. Erklärt sich der Auszubil-
dende mit dem Befähigungsbericht nicht einverstanden, 
ist der Ausbildungsleiter hinzuzuziehen. Der Befähi-
gungsbericht wird der Ausbildungsbehörde vorgelegt 
und zu den Ausbildungsakten genommen. Der Auszubil-
dende erhält eine Durchschrift.

(2) Für die praktische Ausbildung in einer Untersu-
chungseinrichtung wird lediglich eine Teilnahmebe-
scheinigung erstellt.

Abschnitt 3
Theoretischer Unterricht

§ 11 
Unterrichtsinhalte

(1) Der theoretische Unterricht ist in zwei Lehrgangs-
teile gegliedert und findet an der beauftragten Einrich-
tung statt.

(2) Ausbildungsinhalt und Umfang des theoretischen 
Unterrichts ergeben sich aus dem Ausbildungsrahmen-
plan gemäß der Anlage zu dieser Verordnung.

(3) Die beauftragte Einrichtung kann bei begründeten 
Ausnahmen Abweichungen von dem den theoretischen 
Unterricht betreffenden Teil des Ausbildungsrahmen-
plans zulassen, wenn dies für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Ausbildung erforderlich ist und das 
Ziel der Ausbildung gewahrt bleibt.

§ 12 
Aufsichtsarbeiten

(1) Es sind drei schriftliche Arbeiten unter Aufsicht an-
zufertigen, und zwar eine Arbeit aus den Bereichen der 
Fächer 1 und 4 sowie je eine Arbeit aus dem Bereich des 
Faches 2 und des Faches 3 der Anlage zu dieser Verord-
nung.

(2) Die Auszubildenden dürfen zur Bearbeitung der Auf-
sichtsarbeiten nur die zugelassenen Hilfsmittel verwen-
den.

(3) Versäumen Auszubildende eine Aufsichtsarbeit aus 
von ihnen nicht zu vertretenden Gründen, so haben sie 
die Aufsichtsarbeit nachzuholen. Versäumt ein Auszu-
bildender aus von ihm zu vertretenden Gründen eine 
Aufsichtsarbeit, begeht einen Täuschungsversuch oder 
stört nachhaltig den Ablauf, so ist seine Aufsichtsarbeit 
mit „ungenügend“ (0 Punkte) zu bewerten. Über Gründe, 
die der Auszubildende zu vertreten oder nicht zu vertre-
ten hat, entscheidet die beauftragte Einrichtung.

(4) Die Ergebnisse der Aufsichtsarbeiten sind den Aus-
zubildenden zeitnah bekannt zu geben. Über die Auf-
sichtsarbeiten wird eine Bescheinigung mit Gesamtnote 
erstellt, der Ausbildungsbehörde zugeleitet und zu der 
Ausbildungsakte genommen.

Abschnitt 4 
Abschlussprüfung

§ 13 
Allgemeines

Die Abschlussprüfung findet in den letzten zwei Wochen 
des Lehrgangs statt und soll mit dem Ende des Lehr-
gangs abgeschlossen sein.

§ 14 
Prüfungsausschuss

(1) Das Landesamt richtet für Nordrhein-Westfalen ei-
nen Prüfungsausschuss ein und beruft den Vorsitzenden 
und zwei weitere Personen zu Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses für die Dauer von drei Jahren. Es sind stell-
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vertretende Personen für den Vorsitzenden und für die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses zu bestellen.

(2) Im Prüfungsausschuss sind folgende Berufsgruppen 
mit jeweils einer Person vertreten:

1.   in der amtlichen Lebensmittelüberwachung oder -un-
tersuchung tätige Lebensmittelchemikerin oder täti-
ger Lebensmittelchemiker,

2.   in der amtlichen Lebensmittelüberwachung oder -un-
tersuchung tätige Tierärztin oder tätiger Tierarzt,

3.   Lebensmittelkontrolleurin oder Lebensmittelkontrol-
leur.

(3) Zuständig für die Durchführung der Prüfung, Ent-
scheidungen in Prüfungsangelegenheiten sowie für die 
Abnahme von praktischen und mündlichen Prüfungen 
ist der Prü fungsausschuss.

(4) Den Prüfungsort für praktische und mündliche Prü-
fungen legt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
fest.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind in ihren 
Entscheidungen unabhängig und nicht an Weisungen ge-
bunden. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig bei 
Anwesenheit aller drei Mitglieder. Er entscheidet mit 
Stimmenmehrheit.

§ 15 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung

(1) Der Prüfungsbewerber reicht den Antrag auf Zulas-
sung zur Prüfung spätestens sechs Wochen vor Ende der 
Ausbildungszeit bei der Ausbildungsbehörde ein. Diese 
leitet den Antrag mit der Ausbildungsakte an den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses weiter.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.   Leistungsnachweise gemäß § 7 Abs. 1 über die durch-
laufenen Ausbildungsabschnitte,

2.   bei Wiederholungsprüfungen der Bescheid gemäß 
§ 21 Abs. 1 oder eine Erklärung und gegebenenfalls 
ein Nachweis darüber, ob und mit welchem Erfolg 
Prüfungsbewerber bereits an der Prüfung teilgenom-
men haben.

(3) Im Ausnahmefall kann der Antrag auf Zulassung 
auch von Personen gestellt werden, die belegen oder 
nachvollziehbar darlegen können, dass sie gleichwertige 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben ha-
ben, die eine Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 16 
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses. Die Entscheidung 
über die Zulassung ist den Antragstellenden schriftlich 
unter Nennung der Prüfungstermine für die praktische 
und mündliche Prüfung mitzuteilen.

(2) Nach dieser Verordnung Ausgebildete sind zur Prü-
fung zuzulassen, wenn ihr Befähigungsbericht gemäß 
§ 10 und die Aufsichtsarbeiten in der Gesamtnote gemäß 
§ 12 Abs. 4 jeweils mindestens mit „ausreichend“ bewer-
tet wurden.

§ 17 
Gliederung der Prüfung

(1) Die Prüfung gliedert sich in einen praktischen und 
einen mündlichen Teil.

(2) In der praktischen Prüfung hat der Prüfling eine Be-
triebskontrolle einschließlich mindestens einer Probe-
nahme unter Aufsicht von Personen der in § 14 Abs. 2 
genannten Berufsgruppen ordnungsgemäß durchzufüh-
ren. Von diesen Personen muss mindestens eine Person 
Mitglied des Prüfungsausschusses oder von diesem be-
auftragt sein. Die Betriebskontrolle soll etwa 45 Minuten 
dauern. Der Ausbildungsleiter kann an der Betriebs-
kontrolle teilnehmen. Die Prüflinge haben anschließend 
innerhalb einer vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Frist selbstständig und unter Anwendung der einschlä-
gigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Be-

triebskontrolle unter Aufsicht einen schriftlichen Bericht 
anzufertigen. Unter Berücksichtigung der von den Auf-
sicht führenden Personen für die Betriebskontrolle vor-
geschlagenen Note legt der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses die Note fest.

(3) Die mündliche Prüfung findet nach der praktischen 
Prüfung statt. In der mündlichen Prüfung dürfen höchs-
tens fünf Prüflinge gleichzeitig geprüft werden, wobei 
die Prü fungszeit je Prüfling in der Regel 20 Minuten 
dauern soll.

(4) Dem Prüfling wird das Ergebnis der praktischen 
Prüfung spätestens eine Woche vor der mündlichen Prü-
fung schriftlich bekannt gegeben.

(5) Die praktische und die mündliche Prüfung werden 
jeweils nach § 8 bewertet.

§ 18 
Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter des Minis-
teriums sowie der Einstellungs- und Ausbildungsbehör-
den können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss kann 
andere Personen als Gäste zulassen, wenn alle Prüflinge 
einverstanden sind. Bei der Beratung über die Prüfungs-
ergebnisse dürfen nur Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses anwesend sein.

§ 19 
Leitung und Aufsicht

(1) Für die praktische Prüfung regelt der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die Aufsichtsführung, die si-
cherstellen soll, dass der Prüfling die Arbeiten selbst-
ständig und nur unter Verwendung der zugelassenen Ar-
beits- und Hilfsmittel ausführt.

(2) Die mündliche Prüfung wird unter Leitung des Vor-
sitzenden vom gesamten Prüfungsausschuss abgenom-
men.

(3) Der Ablauf der praktischen und der mündlichen 
 Prüfung einschließlich der Feststellung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse sowie die Namen der Aufsicht füh-
renden Personen sind in die Prüfungsniederschrift auf-
zunehmen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen und zur Prüfungsakte zu 
nehmen.

§ 20 
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfling kann bis zum ersten Prüfungstag durch 
schriftliche Erklärung von der Prüfung zurücktreten. In 
diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Ist der 
Prüfling aus Gründen, die er zu vertreten hat, ohne vor-
herige schriftliche Erklärung nicht zur Prüfung erschie-
nen, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Erscheint 
der Prüfling aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
nicht zur Prüfung, gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Bricht der Prüfling aus Gründen, die er nicht zu ver-
treten hat, die Prüfung ab, so gilt diese als nicht abge-
legt; bereits abgelegte Prüfungsteile können anerkannt 
werden. Hat er den Prüfungsabbruch zu vertreten, gilt 
die Prüfung als nicht bestanden.

(3) Der Nachweis von Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, ist unverzüglich zu erbringen. In Krankheitsfällen 
ist eine amtliche Bescheinigung der unteren Gesund-
heitsbehörde vorzulegen.

(4) Über Gründe, die der Prüfling zu vertreten oder 
nicht zu vertreten hat, entscheidet der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses.

§ 21 
Nicht bestandene Prüfung, Wiederholungsprüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die Prüflinge 
vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid. 
Darin sind die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleis-
tungen und die Prüfungsinhalte anzugeben. Die Prüfung 
kann zweimal wiederholt werden. Der Prüfungsaus-
schuss kann bestimmen, dass bei bestimmten Prüfungs-
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teilen mit einer mindestens mit „ausreichend“ bewer-
teten Leistung eine Wiederholungsprüfung nicht erfor-
derlich ist. Den Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung 
bestimmt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses in 
Abstimmung mit der Ausbildungsbehörde.

(2) Die Ausbildungszeit wird bei Wiederholungsprüfung 
durch die Ausbildungsbehörde entsprechend verlängert. 
Inhalt und Gestaltung der verlängerten Ausbildungszeit 
legt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses in Abstim-
mung mit der Ausbildungsbehörde fest.

Abschnitt 5 
Ausbildungsergebnis

§ 22 
Ermittlung des Ausbildungsergebnisses

(1) Das Ausbildungsergebnis ermittelt der Prüfungsaus-
schuss auf Grund der während der gesamten Ausbildung 
erbrachten Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen.

(2) Für die Gesamtnote der Ausbildung werden die ein-
zelnen Leistungen wie folgt gewichtet:

1.   die Punktzahl des Befähigungsberichts (§ 10 Abs. 1) 
mit 20 v. H.,

2.   die Punktzahl der Gesamtnote der Aufsichtsarbeiten 
(§ 12 Abs. 4) mit 20 v. H.,

3.   das Ergebnis der Abschlussprüfung (§ 17 Abs. 5), und 
zwar 

 a)  der praktischen Prüfung mit 40 v. H., 

 b)  der mündlichen Prüfung mit 20 v. H.

(3) Der Prüfungsausschuss kann von dem nach Absatz 2 
ermittelten Ergebnis bis zu einem Punkt abweichen, 
wenn dadurch die Leistung von Auszubildenden zutref-
fender gekennzeichnet wird. Die Abweichung ist in der 
Prüfungsniederschrift zu begründen.

§ 23 
Feststellung und Bekanntgabe des 

Ausbildungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die Ergebnisse der ein-
zelnen Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen so-
wie das nach § 22 ermittelte Gesamtergebnis der Ausbil-
dung fest.

(2) Die Ausbildung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 
das Gesamtergebnis mindestens mit „ausreichend“ be-
wertet worden ist.

(3) Der Prüfungsausschuss teilt dem Prüfling am letzten 
Prüfungstag das Ausbildungsergebnis mit.

§ 24 
Ausbildungszeugnis, Befähigungsnachweis

(1) Der Prüfling, der die Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat, erhält von dem Prüfungsausschuss

1.  ein Zeugnis und

2.   einen Nachweis darüber, dass er die Befähigung zur 
Erfüllung von Aufgaben in der amtlichen Überwa-
chung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und 
Bedarfsgegenständen besitzt und berechtigt ist, die 
Bezeichnung „amtliche Kontrollassistentin“ oder 
„amtlicher Kontrollassistent“ zu führen.

(2) Je eine Ausfertigung des Ausbildungszeugnisses und 
des Befähigungsnachweises ist zu der Prüfungsakte zu 
nehmen sowie der Ausbildungsbehörde zur Aufnahme in 
die Ausbildungsakte zuzuleiten.

§ 25 
Ausbildungs- und Prüfungsakten

(1) Für den Zeitraum der Prüfung werden die Ausbil-
dungs- sowie die Prüfungsakte beim Prüfungsausschuss 
geführt und aufbewahrt. Nach der Prüfung erhält die 
Ausbildungsbehörde die Ausbildungsakte zurück.

(2) Auszubildende können innerhalb eines Jahres nach 
Abschluss der Prüfung bei der Ausbildungsbehörde ihre 
Ausbildungsakte und beim Prüfungsausschuss ihre Prü-
fungsakte einsehen.

Abschnitt 6 
Schlussbestimmungen

§ 26 
Inkrafttreten, Befristung

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. Januar 2008

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g
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Anlage

(zu § 3 Abs. 2, § 9 Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 1)

Ausbildungsrahmenplan

Ausbildungs-
dauer

Ausbildungsstelle Ausbildungsinhalt

15 Wochen Kreisordnungs-
behörden

Amtliche Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen 
Mitteln und Bedarfsgegenstän den insbesondere durch

–  Mitwirkung bei der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen über 
den Schutz der Gesundheit,

–  Mitwirkung bei der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen über 
die Kennzeichnung, die Kenntlichmachung, die Verbote zum Schutz 
vor Täuschung

–  Betriebskontrollen in Einzelhandelsbetrieben, die keine leicht verderb-
lichen Lebensmittel abgeben,

–  Entnahme von Planproben und damit gemäß § 43 LFGB verbundene 
 Tätigkeiten,

–  Entnahme von außerplanmäßigen Proben,

–  Erfassung von überwachungsrelevanten Informationen und Unterlagen-
prüfung, insbesondere im Rahmen der Probenahme, der Überprüfung 
der Rückverfolgbarkeit und von Rücknahmeanordnungen,

–  Anfertigung von Niederschriften über Außendiensttätigkeit,

–  Mitwirkung bei sonstigen durch die Lebensmittelkontrollbehörde oder 
die Sachverständigen veranlassten Maßnahmen,

–  Kontrolle von Handelsklassen,

–  Temperaturmessung.

8 Wochen Für den theoretischen 
Unterricht beauftragte 
Einrichtung (aufge-
teilt in 2 Module je 
4 Wochen/120 Unter-
richtsstunden)

1. Allgemeine Rechtsgebiete (20 U-Std.) 

    Grundzüge des Verwaltungs- und Verfahrenshandeln, Verwaltungs-
technik;

2. Spezielle Rechtsgebiete (70 U-Std.) 

    Grundzüge des Recht des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen 
Mitteln und Bedarfsgegenständen einschließlich Weinrecht, Handels-
klassenrecht;

3.  Warenkunde einschließlich Probenahme bei Lebensmitteln, 
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen (120 U-Std.);

4.  Grundlagen der Lebensmittel- und Betriebshygiene einschließlich 
 betrieblicher Eigenkontrollen (26 U-Std.);

5.  Kommunikations- und Konfliktlösungstechniken in Bezug auf die 
 Kontrolltätigkeit (4 U-Std.).

3 Wochen Untersuchungs-
einrichtungen

–  Organisation und Aufgaben einer Untersuchungseinrichtung, die Auf-
gaben im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung wahrnimmt;

–  Grundsätze der Verknüpfung von Probenahme und Untersuchungszie-
len;

–  Verfolgung des Vorgangs der Bearbeitung von Proben von Lebensmit-
teln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen;

–  Vermittlung der Kenntnis wesentlicher Beanstandungsgründe;

–  spezielle Warenkunde bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und 
 Bedarfsgegenständen.

26 Wochen

– GV. NRW. 2008 S. 150
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Verordnung 
zur Bestimmung der für die Erteilung der 

Feststellungserklärung nach § 1059 a Abs. 1 Nr. 2 
Satz 1 und 2, 1059 e, § 1092 Abs. 2 und § 1098 

Abs. 3 BGB zuständigen Behörden und über die 
Ermächtigung des Justizministeriums zum Erlass 

von Rechtsverordnungen nach § 1059a Abs. 1 Nr. 2 
Satz 4 und 5 BGB

(Zuständigkeits- und Delegations-VO – § 1059 a 
BGB) 

Vom 29. Januar 2008

Auf Grund des § 1059 a Abs. 1 Nr. 2 Satz 4 und 5 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.12.2006 (BGBl. I S. 3416), wird verordnet:

§ 1
Zuständige Behörde

(1) Zuständige Behörde für die Feststellung, dass die 
Voraussetzungen für die Übertragung

1.   eines Nießbrauchs nach § 1059 a Abs. 1 Nr. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs,

2.   des Anspruchs auf Einräumung eines Nießbrauchs 
nach § 1059 e in Verbindung mit § 1059 a Abs. 1 Nr. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

3.   einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit oder 
des Anspruchs auf Einräumung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit nach § 1092 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 1059 a Abs. 1 Nr. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs,

4.   eines Vorkaufsrechts nach § 1098 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 1059 a Abs. 1 Nr. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs

gegeben sind, ist die Präsidentin/der Präsident des Land-
gerichts, in dessen Bezirk der Sitz der übertragenden ju-
ristischen Person liegt. Das gilt auch, wenn der mit dem 
zu übertragenden Recht belastete Grundbesitz ganz oder 
teilweise außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen be-
legen ist.

(2) Hat die übertragende juristische Person ihren Sitz im 
Ausland, ist für die Erteilung der Feststellungserklärung 
die Präsidentin/der Präsident des Landgerichts zustän-
dig, in dessen Bezirk der Sitz der Erwerberin/des Erwer-
bers liegt. Liegt auch dieser im Ausland, ist die Präsi-
dentin/der Präsident des Landgerichts zuständig, in des-
sen Bezirk der mit dem zu übertragenden Recht belastete 
Grundbesitz ganz oder teilweise belegen und die/der zu-
erst mit der Übertragbarkeit befasst ist.

§ 2
Delegation

Die Ermächtigung der Landesregierung in § 1059 a 
Abs. 1 Nr. 2 Satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches, durch 
Rechtsverordnung die Landesbehörde zu bestimmen, 
welche für die Feststellung der Voraussetzungen des 
§ 1059 a Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch, so-
wie der Voraussetzungen des § 1059 e, § 1092 Abs. 2 und 
§ 1098 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch, jeweils in Ver-
bindung mit § 1059 a Bürgerliches Gesetzbuch zuständig 
ist, wird auf das Justizministerium weiter übertragen. 
Die Weiterübertragung umfasst die Befugnis zur Ände-
rung und Aufhebung von § 1.

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Bestimmung 
der für die Erteilung der Feststellungserklärung nach    
§ 1059 a Nr. 2,  § 1059 e, § 1092 Abs. 2 und § 1098 Abs. 3  
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zuständigen Behörden 
vom 6. März 1990 (GV. NRW.  S. 194) außer Kraft.

Düsseldorf, den 29. Januar 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter
des Ministerpräsidenten

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t er 
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Berichtigung 
des Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben 

des Umweltrechts vom 11. Dezember 2007
Vom 14. Februar 2008

Das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des 
Umweltrechts vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 662) wird wie folgt berichtigt:

1.   In Artikel 9 – Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes (Zu-
ständigkeitsverordnung Verbraucherschutz NRW – 
ZustVOVS NRW) – wird in der Präambel die Angabe 
„zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 6 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466)“ durch die An-
gabe „zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1768)“ ersetzt.

2.   Artikel 15 – Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) – wird wie folgt berichtigt:

  In der Präambel werden die Angaben

 a)   „zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622)“ durch 
die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. November 2007 (GV. NRW. 
S. 588)“

 b)   „zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2819)“ durch 
die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462)“ und

 c)   „zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 6 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 602)“ durch 
die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1768)“

 ersetzt.

3.   In § 1 wird nach den Wörtern „Verordnung zur 
Durchführung der Grundbuchordnung“ die Angabe 
„(Grundbuchverfügung – GBV)“ eingefügt. Die Wör-
ter „– in der jeweils geltenden Fassung –“ werden 
durch die Wörter „, zuletzt geändert durch Artikel 78 
Abs. 8 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I 
S. 2614)“ ersetzt.

4.  Berichtigungen im Verzeichnis Teil A

 a)   Im Verzeichnis Teil A 1. Absatz (Fundstelle 
BImSchG) wird die Angabe „zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3180)“ durch die Angabe „zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2007 (BGBl. I S. 2470)“ ersetzt.

 b)   Im Verzeichnis Teil A 3. Absatz (Fundstelle WHG) 
wird die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 2 
G des Gesetzes vom 25. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1746)“ durch die Angabe „zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 666)“ ersetzt.

 c)  Im Verzeichnis Teil A 7. Absatz (Fundstelle KrW-/
AbfG) wird die Angabe „zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2819)“durch die Angabe „zuletzt geän-
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dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1462)“ ersetzt.

 d)   Im Verzeichnis Teil A 8. Absatz (Fundstelle Elek-
troG) wird die Angabe „zuletzt geändert durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1619)“ durch die Angabe „zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1462)“ ersetzt.

 e)   Im Verzeichnis Teil A 15. Absatz (Fundstelle 
BBodSchG) wird die Angabe „zuletzt geändert 
durch Artikel 64 der Verordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2407)“ durch die Angabe „zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2004 (BGBl. I S. 3214)“ ersetzt.

5.   In Teil B I. Übersicht 1 Immissionsschutzrecht sind 
die Nummern 11.15 bis 11.24 zu streichen, aus der 
bisherigen Nummer „11.25“ wird die Nummer 
„11.15“.

6.   Im Anhang I zweiter Spiegelstrich (Fundstelle 4. 
BImSchV) wird die Angabe „zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619)“ durch 
die Angabe „zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
 Gesetzes vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470)“ er-
setzt.

7.   In Artikel 38 wird die Darstellung des § 5 wie folgt 
gefasst:

 „§ 5 
 Geflügelpest-Verordnung

  Zuständige Behörde im Sinne der Geflügelpest-Ver-
ordnung vom 18. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2348) in 
der jeweils geltenden Fassung ist 

 1.   für die Zulassung von Ausnahmen vom Impfver-
bot und die Anordnung von Impfungen nach § 8 
Abs. 2 und 3, § 36 Abs. 1, § 42 und § 51, für die 
Vorlage eines Impfplanes nach § 8 Abs. 4 und § 36 
Abs. 2 und für Mitteilungen nach § 20 Abs. 5 und 
§ 21 Abs. 4 Satz 3

  das Ministerium,

 2.   für das Anbringen von Schildern nach § 21 Abs. 4 
Nr. 1, § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 56 Abs. 5

  die örtliche Ordnungsbehörde.“

Düsseldorf, den 14. Februar 2008

Ministerium
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

H e n r i c h

– GV. NRW. 2008 S. 155
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Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen 

nach den §§ 57 bis 59 
der Landeshaushaltsordnung 

im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Vom 11. Februar 2008

Aufgrund der §§ 57 Satz 2, 58 Abs. 1 Satz 2 und 59 
Abs. 1 Satz 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 443), wird – soweit erforderlich mit Einwilligung des 
Finanzministeriums – verordnet:

§ 1

Den Kunsthochschulen, dem Zoologischen Forschungs-
museum Alexander Koenig in Bonn, der Zentralstelle für 
die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund, der Deut-
schen Zentralbibliothek für Medizin in Köln und dem 
Hochschulbibliothekszentrum in Köln wird die Befugnis 
übertragen, gemäß § 57 Satz 1 LHO in Verträge zwischen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes und ihrer Dienst-
stelle einzuwilligen.

§ 2

Den Kunsthochschulen und Einrichtungen nach § 1 wird 
die Befugnis übertragen,

1.   Verträge gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO zum 
Nachteil des Landes aufzuheben oder zu ändern, so-
weit der Nachteil des Landes bei einmaligen Leistun-
gen nicht mehr als 100.000 Euro bzw. bei fortdau-
ernden Leistungen nicht mehr als 50.000 Euro pro 
Jahr beträgt,

2.   Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO abzu-
schließen oder die Zustimmung zu gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Schuldenbereinigungen nach dem 
Neunten Teil der Insolvenzordnung zu erteilen, so-
weit die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen und ein Gesamtbetrag von 500.000 Euro 
im Einzelfall nicht überschritten wird.

§ 3

Den Kunsthochschulen wird die Befugnis übertragen,

1.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO

 a)   bei Beträgen bis zu 100.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 18 Monaten

 b)   bei Beträgen bis zu 40.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 3 Jahren

 zu stunden,

2.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO

 a)  bei Beträgen bis zu 35.000 Euro befristet,

 b)  bei Beträgen bis zu 20.000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen und

3.   Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei 
Beträgen bis zu 10.000 Euro zu erlassen.

§ 4

Den Einrichtungen nach § 1 wird die Befugnis übertra-
gen,

1.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO

 a)   bei Beträgen bis zu 50.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 18 Monaten

 b)   bei Beträgen bis zu 40.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 3 Jahren

 zu stunden,

2.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO

 a)  bei Beträgen bis zu 35.000 Euro befristet,

 b)  bei Beträgen bis zu 20.000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen und

3.   Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei 
Beträgen bis zu 10.000 Euro zu erlassen.

§ 5

Den Studentenwerken als Ämter für Ausbildungsförde-
rung wird die Befugnis übertragen,

1.   Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO abzu-
schließen oder die Zustimmung zu gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Schuldenbereinigungen nach dem 
Neunten Teil der Insolvenzordnung zu erteilen, so-
weit ein Gesamtbetrag von 50.000 Euro im Einzelfall 
nicht überschritten wird,

2.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO

 a)   bei Beträgen bis zu 50.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 18 Monaten
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 b)   bei Beträgen bis zu 40.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 3 Jahren

 zu stunden,

3.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO

 a)  bei Beträgen bis zu 35.000 Euro befristet,

 b)  bei Beträgen bis zu 20.000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen und

4.   Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei 
Beträgen bis zu 10.000 Euro zu erlassen.

§ 6

Der Bezirksregierung in Köln wird in Angelegenheiten 
der Ausbildungsförderung, soweit meine Fachaufsicht 
gegeben ist, die Befugnis übertragen,

1.   Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO abzu-
schließen oder die Zustimmung zu gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Schuldenbereinigungen nach dem 
Neunten Teil der Insolvenzordnung zu erteilen, so-
weit die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen und ein Gesamtbetrag von 50.000 Euro 
im Einzelfall nicht überschritten wird,

2.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO

 a)   bei Beträgen bis zu 50.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 18 Monaten

 b)   bei Beträgen bis zu 40.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 3 Jahren

 zu stunden,

3.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO

 a) bei Beträgen bis zu 35.000 Euro befristet,

 b) bei Beträgen bis zu 20.000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen und

4.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei 
Beträgen bis zu 10.000 Euro zu erlassen.

§ 7

Der NRW.BANK wird, soweit ihr die Abwicklung von 
Förderprogrammen übertragen ist, die Befugnis über-
tragen,

1.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO

 a)   bei Beträgen bis zu 100.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 18 Monaten

 b)   bei Beträgen bis zu 40.000 Euro mit einer Dauer 
bis zu 3 Jahren

 zu stunden,

2.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO

 a)  bei Beträgen bis zu 75.000 Euro befristet,

 b)  bei Beträgen bis zu 50.000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen und

3.   Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO bei 
Beträgen bis zu 25.000 Euro zu erlassen.

§ 8

Dem Landesamt für Besoldung und Versorgung wird, so-
weit es für die Vergütungsfälle meines Geschäftsbereichs 
– ausgenommen Ministerium – zuständig ist, die Befug-
nis übertragen,

1.   Vergleiche gemäß § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO zur 
Erledigung von Rechtsstreitigkeiten aus Beschäfti-
gungsverhältnissen abzuschließen, soweit die erfor-
derlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, so-
wie

2.  Ansprüche gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO

 a)  bei Beträgen bis zu 75.000 Euro befristet,

 b)  bei Beträgen bis zu 50.000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen.

§ 9

In Fällen von grundsätzlicher Bedeutung ist unabhängig 
von der Höhe des Anspruchs meine vorherige Zustim-
mung einzuholen. Über- und außertarifliche Leistungen 
sind auch im Falle eines Vergleichs nur mit Zustimmung 
des Finanzministeriums zulässig.

§ 10

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur 
Übertragung von Befugnissen nach den §§ 57 bis 59 
der Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 
1. Februar 1995 (GV. NRW. S. 88), zuletzt geändert 
durch Artikel 193 Drittes Befristungsgesetz vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 306), außer Kraft.

(2) Das zuständige Ministerium berichtet der Landesre-
gierung bis Ende 2013 über die Zweckmäßigkeit und 
Notwendigkeit der Regelungen dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 11. Februar 2008

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2008 S. 156
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Berichtigung 
des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) und
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur  Ausführung 

des Transplantationsgesetzes (AG-TPG)
Vom 18. Februar 2008

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (KHGG NRW) und Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantations-
gesetzes (AG-TPG) vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702) wird wie folgt berichtigt:

1.  In Artikel I – Krankenhausgestaltungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) – wird 
§ 14 Abs. 1 Satz 3 wie folgt neu gefasst:

  „§ 211a Sozialgesetzbuch SGB Fünftes Buch (V) – 
Gesetzliche Krankenversicherung – vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl. I S. 2477) in der Fassung des Ände-
rungsgesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 378) gilt 
für die Verbände der Krankenkassen entsprechend.“

2.  In Artikel II – Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung des Transplantationsgesetzes (AG-TPG) 
– wird § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wie folgt neu gefasst:

  „4. alle Todesfälle durch primäre oder sekundäre 
Hirnschädigung im Krankenhaus dem Transplanta-
tionsbeauftragten übermittelt, dokumentiert und im 
Rahmen der Qualitätssicherung mit der Koordinie-
rungsstelle ausgewertet werden.“

Düsseldorf, den 18. Februar 2008

Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. P r ü t t i n g

– GV. NRW. 2008 S. 157
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